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Mit der Rentenreform 2001 wurde deutlich gemacht, dass die gesetzliche Rente allein nicht mehr ausreicht um die eigene Vorsorge für das Alter abzusichern. 

Während im Jahr 1957 noch drei Arbeitnehmer für einen Rentner sorgten, wird nach der demographischen Entwicklung im Jahr 2030 das Verhältnis etwa 1:1 sein. Das bedeutet, ein Arbeitnehmer muss für einen Rentner die Rente bezahlen. Die Folge daraus wird sein, dass die gesetzliche Rente in Zukunft voraussichtlich weiter sinken wird. 

Daher kommt der betrieblichen Altersversorgung neben der privaten Altersvorsorge eine wachsende Bedeutung zu. 

Im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung sagt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhältnisses Versorgungsleistungen bei Alter, Invalidität oder Tod zu. Die betriebliche Altersversorgung kann vom Arbeitgeber und/oder vom Arbeitnehmer (durch Entgeltumwandlung) finanziert werden. 

Alle rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmer haben seit dem 01.01.2002 einen Rechtsanspruch auf eine betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung. 

Das bedeutet, dass Sie als Arbeitgeber dazu verpflichtet sind, Gehaltsteile Ihrer Mitarbeiter in Beiträge zu einer betrieblichen Altersversorgung umzuwandeln, wenn dies gewünscht wird. 

Der Anspruch auf Entgeltumwandlung ist begrenzt auf maximal 4 % der jeweils gültigen Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (2009 = 2.592,00 € p.a.). 

Auf welchen Durchführungsweg Sie sich mit Ihren Mitarbeitern für die betriebliche Altersversorgung entscheiden, sei es, über Pensionskasse, Pensionsfond, Direktversicherung oder Unterstützungskasse, bleibt Ihnen überlassen. Bieten Sie keine dieser Möglichkeiten an, so kann der Mitarbeiter in jedem Fall eine Direktversicherung verlangen. Nachfolgend sollen die einzelnen Durchführungswege kurz beschrieben und verglichen werden. 

1.
Direktzusage

Bei der Direktzusage sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer unmittelbar eine Altersversorgung in einer bestimmten Höhe zu und hat im Versorgungsfall die Leistung an den Arbeitnehmer direkt zu erbringen. Um die Erfüllung der Zusage sicher zu stellen, sind vom Arbeitgeber Rückstellungen (Pensionsrückstellungen) zu bilden. Der Arbeitgeber hat hierbei die Möglichkeit, das Haftungsrisiko für die in der Leistungsphase zu erbringenden Renten durch eine Rückdeckungsversicherung abzusichern.  In der Leistungsphase sind die Renten hieraus beim Arbeitnehmer abzüglich Freibeträge voll zu versteuern. 

Die Pensionszusage eignet sich daher im wesentlichen nur zur Versorgung der Geschäftsführer oder leitenden Angestellten in Großunternehmen und nur bei Unternehmen mit ausreichender Ertragslage. 

Für nicht geschäftsführende Angestellte und für Arbeitnehmer eignet sich als Durchführungsweg für die betriebliche Altersversorgung eher der Weg über die Pensionskasse, Pensionsfond, Unterstützungskasse oder die Direktversicherung. 

2.
Pensionskasse

Bei der Pensionskasse handelt es sich um eine rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung, die der staatlichen Versicherungsaufsicht unterliegt. Der Arbeitgeber ist dabei verpflichtet, die Beiträge in Form von Einmalzahlung oder laufenden Zahlungen an die Pensionskasse zu entrichten. Wählt der Arbeitgeber den Weg über die Pensionskasse, hat der Arbeitnehmer einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf die zugesagte Rente gegenüber der Pensionskasse. 
Reichen die gezahlten Beiträge zur Finanzierung der Versorgungsleistungen nicht aus, hat der Arbeitgeber den Fehlbetrag auszugleichen, d. h. es besteht hier ggf. eine Nachschusspflicht. 
Die Beiträge des Arbeitgebers an die Pensionskasse sind Betriebsausgaben. Bei dem Arbeitnehmer sind die Beiträge auch hier bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung jährlich steuerfrei. Zusätzlich können für Neuverträge seit dem 01.01.2005 1.800,00 € jährlich steuerfrei zusätzlich in die Pensionskasse eingezahlt werden, sofern für den Arbeitnehmer keine Altersvorsorgebeiträge nach § 40 b der Altregelung pauschal versteuert werden. 

Der Zusatzbetrag von 1.800,00 € ist allerdings nicht sozialversicherungsfrei. 

In der Leistungsphase unterliegen die Renten aus der Pensionskasse bei Verträgen, die ab dem 01.01.2005 abgeschlossen sind, der vollen nachgelagerten Besteuerung beim Arbeitnehmer. 

Die vereinfachte Abwicklung und die niedrigen Kosten sprechen einerseits für die Pensionskasse; andererseits bietet die Pensionskasse im Verhältnis zu den anderen Durchführungswegen jedoch keine wesentlichen Vorteile. 

Die Pensionskasse bietet jedoch noch die Möglichkeit der Förderung durch staatliche Zulagen nach Riester. 

3.
Pensionsfond

Der Pensionsfond ist, wie auch die Pensionskasse, eine rechtlich selbständige Versorgungseinrichtung, die der Versicherungsaufsicht unterliegt. Die Anlagevorschriften sind jedoch gegenüber der Pensionskasse großzügiger ausgestaltet, wodurch unter Umständen höhere Renditen erzielt werden können. 
Wie bei der Pensionskasse, erwirbt der Arbeitnehmer einen unmittelbaren Rechtsanspruch auf die künftigen Versorgungsleistungen gegenüber dem Pensionsfond. Die Versorgungszusage wird auch, wie bei der Pensionskasse, unmittelbar vom Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer erklärt. 

Auch hier gilt, dass der Arbeitnehmer maximal 4 % von der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung durch Entgeltumwandlung in den Pensionsfond steuerfrei einstellen kann, ggf. der zusätzliche Betrag von 1.800,00 € pro Jahr. 

In der Auszahlungsphase sind die Versorgungsleistungen, wie bei den anderen Durchführungswegen, beim Arbeitnehmer in vollem Umfang steuerpflichtig, sofern es sich um Neuverträge ab 2005 handelt. Auch der Pensionsfond bietet die Möglichkeit durch staatliche Riesterzulagen gefördert zu werden. 
Der Pensionsfond unterscheidet sich im Grunde gegenüber der Pensionskasse im wesentlichen nur durch die Anlagestrategie, wobei der Pensionsfond das eingezahlte Kapital theoretisch bis zu 100 % in Aktien investieren kann.

Dadurch können unter Umständen höhere Renditen als bei der Pensionskasse erzielt werden. 

4.
Unterstützungskasse

Bei der Unterstützungskasse handelt es sich um eine rechtsfähige Versorgungseinrichtung, die regelmäßig in Form eines Vereins oder einer Stiftung geführt wird. 

Der Arbeitgeber tritt der Unterstützungskasse bei und zahlt die vereinbarten Altersvorsorgebeiträge, sowie Verwaltungsgebühren. 

Reicht das Vermögen der Unterstützungskasse zur Sicherstellung der zugesagten Leistungen nicht aus, haftet der Arbeitgeber für diese Finanzierungslücke. 
Der Rechtsanspruch des Arbeitnehmers auf die Versorgungsleistungen besteht aber nur gegenüber dem Arbeitgeber und nicht gegenüber der Unterstützungskasse. Neben den Verwaltungsgebühren besteht auch eine Beitragspflicht des Arbeitgebers zum Pensionssicherungsverein. 
Von der Höhe der Beiträge, die steuer- und sozialversicherungsfrei umgewandelt werden können, sowie zur Besteuerung in der Leistungsphase (Rentenbezug) gilt, wie das zur Pensionskasse und Pensionsfond Ausgeführte gleichermaßen. 
Im Gegensatz zur Pensionskasse und Pensionsfond besteht bei der Unterstützungskasse die Möglichkeit über die 4 % Grenze, also grundsätzlich ohne Begrenzung Gehalt lohnsteuerfrei in Altersvorsorgebeiträge umzuwandeln. 

Bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern sind jedoch nur Beiträge bis zur Höhe von den 4 % sozialversicherungsfrei. 

5.
Direktversicherung

Die meist bekannte betriebliche Altersversorgungsmöglichkeit ist die Direktversicherung, die heute bereits viele Arbeitgeber in Form einer Rentenversicherung auf das Leben des Arbeitnehmers abgeschlossen haben. 

Hierbei ist der Arbeitnehmer gegenüber der Versicherung im Leistungsfalle bezugsberechtigt. Versicherungsnehmer ist der Arbeitgeber, der auch die Beiträge einzubehalten hat und auch für diese haftet. 

Bei dieser Form der Altersversorgung werden die Versorgungsrisiken auf das Versicherungsunternehmen verlagert. Der Vorteil hier gegenüber den anderen Formen ist insbesondere, dass diese mit einem unwiderruflichen Bezugsrecht zu Gunsten des Arbeitnehmers ausgestattet sind und daher keinen Insolvenzschutz durch den Pensionssicherungsverein erfordern. Somit bleiben dem Arbeitnehmer auch bei einer Insolvenz des Arbeitgebers die Versorgungsansprüche erhalten. 
Bei den „alten“ Direktversicherungen, d. h. die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden, hatte der Arbeitgeber die Möglichkeit die Beiträge mit 20 % Lohnsteuer zu pauschalieren, so dass diese auch sozialversicherungsfrei waren. 

Diese alten Verträge können auch weiterhin mit der Pauschalierungsmöglichkeit fortgeführt werden. 

Neue Direktversicherungsverträge ab dem 01.01.2005 unterliegen auch hier der Beschränkung von 4 %, d. h. Beiträge in die Direktversicherung können nur bis 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung steuer- und sozialversicherungsfrei aus dem Bruttoeinkommen umgewandelt werden. 
Bei Neuverträgen ab dem 01.01.2005 erhöht sich der Steuerfreibetrag um weitere 1.800,00 €, sofern jedoch keine Altverträge vorliegen, deren Beiträge nach § 40 b EStG pauschal mit 20 % durch den Arbeitgeber versteuert werden. 
Die zusätzlichen 1.800,00 € sind jedoch in der Regel sozialversicherungspflichtig. 

Im Leistungsfalle führen die „neuen“ Direktversicherungen, wie bei der Pensionskasse etc., zur vollen nachgelagerten Besteuerung beim Arbeitnehmer. 
Bei Altverträgen, die vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden und vom Arbeitgeber pauschal versteuert werden, werden die späteren Rentenzahlungen nur mit einem geringen Ertragsanteil (z. B. 18 % bei Rentenbeginn mit 65 Jahren) als sonstige Einkünfte beim Arbeitnehmer versteuert. 

Die Leistungen aus der Direktversicherung sind bei gesetzlich Krankenversicherten als Versorgungsbezüge, kranken- und pflegeversicherungspflichtig. 

Als Fazit bleibt festzustellen, dass die Direktversicherung sich durch klare und leicht durchschaubare rechtliche Beziehungen zwischen dem Arbeitnehmer, Arbeitgeber und dem Versicherer auszeichnet. Dank des geringen Verwaltungsaufwandes ist die Direktversicherung nach wie vor ein besonders einfacher und kostengünstiger Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung. Daher eignet sich die Direktversicherung nach wie vor insbesondere für kleinere und mittelgroße Unternehmen. 
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